
 

 Vertrag vom : 17.06.2025 
 Gültig ab: 01.05.2025 
 Kündbar zum: 30.04.2027 
 Kündigungsfrist: 1 Monat 
 
 
 

L O H N -   U N D   G E H A L T S T A R I F V E R T R A G 
 

für die Beschäftigten der bayerischen Bäckereien 
 
 
 

Zwischen 
dem Landes-Innungsverband für das bayerische Bäckerhandwerk, 
Maistraße 12/II, 80337 München 

 
einerseits 

 
und 
der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Landesbezirk Bayern, 
Neumarkter Str. 22, 81673 München 

 
andererseits 

 
wird folgender Tarifvertrag abgeschlossen: 

 
 
 

§ 1 
GELTUNGSBEREICH 

 
a) räumlich:  für das Land Bayern; 
b) fachlich:  für die Bäckereien und die ihnen 
  angeschlossenen Konditoreien; 
c) persönlich:  für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (im Folgenden 

Beschäftigte). 
 
 
 
 

§ 2 
REGELMÄSSIGE ARBEITSZEIT UND ÜBERSTUNDENZUSCHLAG 

 
Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden; die monatliche Arbeitszeit 
beträgt 173 Stunden. Der Zuschlag für Mehrarbeit wird nach 173 Monatsstunden vergütet. 
 
Die Berechnung der Stundenvergütung erfolgt mit 1/173 des laufenden monatlichen 
Bruttoentgelts. 
 
-------------------------------------- 
In diesem Lohn- und Gehaltstarifvertrag sind Berufsbezeichnungen jeweils nur in einer Geschlechts-
form aufgeführt. Dies dient ausschließlich der besseren Lesbarkeit und ist als geschlechtsneutrale 
Bezeichnung, zu verstehen. 
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§ 3 
LÖHNE 

 
In den einzelnen Tätigkeitsgruppen werden folgende tarifliche Mindestlöhne bezahlt: 
 
 

Std.- Monats- Std.- Monats- Std.- Monats-

Lohn lohn Lohn lohn Lohn lohn

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

  I. Ungelernte Beschäftigte ohne Berufsausbildung, die 

einfache Tätigkeiten oder Hilfstätigkeiten ausführen (in 

Arbeitsverhältnissen, die nach dem 31.03.1998  

abgeschlossen wurden)

1. Ungelernte Beschäftigte, die einfache Tätigkeiten oder 

Hilfsdienste verrichten

a) mit 2 und weniger Jahren Branchenerfahrung 14,45 2.499,00 15,02 2.599,00 15,40 2.663,98

b) mit mehr als 2 Jahren Branchenerfahrung 14,73 2.548,73 15,31 2.648,73 15,69 2.714,95

(in Arbeitsverhältnissen, die vor dem 01.04.1998  

abgeschlossen wurden)

a) mit 2 und weniger Jahren Branchenerfahrung 14,73 2.548,73 15,31 2.648,73 15,69 2.714,95

b) mit mehr als 2 Jahren Branchenerfahrung 15,49 2.679,57 16,07 2.779,57 16,47 2.849,06

  II. Beschäftigte ohne Berufsausbildung, die Fachtätigkeiten 

ausführen

1. Beschäftigte ohne abgeschlossene einschlägige. 

Berufsausbildung, die Fachtätigkeiten ausüben

a) mit 2 und weniger Jahren Branchenerfahrung 15,49 2.679,57 16,07 2.779,57 16,47 2.849,06

b) mit mehr als 2 Jahren Branchenerfahrung 16,40 2.836,56 16,97 2.936,56 17,40 3.009,97

2. Beschäftigte, die eine Bäckerlehre absolviert, aber nur den 

praktischen Teil der Gesellenprüfung bestanden haben

a) mit 2 und weniger Jahren Branchenerfahrung 15,79 2.731,89 16,37 2.831,89 16,78 2.902,69

b) mit mehr als 2 Jahren Branchenerfahrung 16,70 2.888,89 17,28 2.988,89 17,71 3.063,61

ab 01.07.2025 ab 01.07.2026bis 30.06.2025
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Std.- Monats- Std.- Monats- Std.- Monats-

Lohn lohn Lohn lohn Lohn lohn

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

  III, Fachpersonal mit Berufsausbildung

1. 

a) mit 2 und weniger Jahren Branchenerfahrung 17,00 2.941,23 17,58 3.041,23 18,02 3.117,26

b) mit mehr als 2 J. Branchenerfahrung - Ecklohn 17,76 3.072,06 18,34 3.172,06 18,79 3.251,36

c) mit Spezialkenntnissen und entsprechender Berufserfahrung 19,27 3.333,71 19,85 3.433,71 20,34 3.519,55

d) und aufgrund zusätzlich erfolgter (betrieblicher) Qualifizierung 

als Anlagen- und Linienführer tätig ist

19,72 3.412,20 20,30 3.512,20 20,81 3.600,01

e)  und aufgrund zusätzlich erfolgter (betrieblicher) Qualifizierung 

als Schichtleiter tätig ist

20,48 3.543,03 21,06 3.643,03 21,58 3.734,11

Springer erhalten jeweils einen Zuschlag von 5 %.

2. 

a) Bäcker, Konditor und Facharbeiter mit abgeschlossener 

Berufsausbildung mit 2 und weniger Jahren Branchenerfahrung 

nach Ausbildungsabschluss

17,00 2.941,23 17,58 3.041,23 18,02 3.117,26

b) Bäcker, Konditor und Facharbeiter mit abgeschlossener 

Berufsausbildung mit mehr als  2 Jahren Branchenerfahrung 

nach Ausbildungsabschluss                         Ecklohn

17,76 3.072,06 18,34 3.172,06 18,79 3.251,36

c) Schießer und Facharbeiter, die überwiegend mit der 

Teigzubereitung beschäftigt sind (Mischer) und Konditoren auf 

verantwortlichen Posten sowie Vorarbeiter mit abgeschlossener 

Berufsausbildung

19,27 3.333,71 19,85 3.433,71 20,34 3.519,55

d) Bäcker- / Konditormeister, die die Produktion verantwortlich 

leiten und bei Personalent-scheidungen verantwortlich 

mitwirken

21,54 3.726,20 22,12 3.826,20 22,67 3.921,86

e) Bäcker- / Konditormeister, die Abteilungen mit mindestens 10 

Mitarbeitern/-innen leiten; Meister, die nach dem 

Berufsbildungsgesetz Auszubildende in allen 

ausbildungsrelevanten Bereichen der Abteilung verantwortlich 

ausbilden

22,29 3.857,02 22,87 3.957,02 23,44 4.055,95

f) Meister, die als Betriebsleitung tätig sind und dem 

Gesamtbetrieb verantwortlich vorstehen

23,05 3.987,86 23,63 4.087,86 24,22 4.190,06

Facharbeitertätigkeiten mit abgeschlossener branchenfremder Berufsausbildung (z.B. Elektriker, Elektroniker, 

Mechatroniker, Schlosser, etc.), Facharbeiter mit branchenfremder Ausbildung, die diese Tätigkeit ausüben

Facharbeitertätigkeiten mit abgeschlossener Branchenausbildung

Springer erhalten jeweils einen Zuschlag von 5 %.

ab 01.07.2025 ab 01.07.2026bis 30.06.2025

 

 

 

Die Eingruppierung und Entlohnung nach den Tarifgruppen III. 2. a), b) und c) erfolgt, wenn 

Beschäftigte eine abgeschlossene Berufsausbildung nachweisen und im Betrieb diese Tätigkeit 

ausüben. 
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Std.- Monats- Std.- Monats- Std.- Monats-

Lohn lohn Lohn lohn Lohn lohn

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

  IV.

1. Kraftfahrer, die Lieferfahrzeuge mit einem zulässigen 

Gesamtgewicht unter 2,5 t fahren

a) mit 2 und weniger Jahren Branchenerfahrung 16,25 2.810,40 16,82 2.910,40 17,24 2.983,16

b) mit mehr als 2 Jahren Branchenerfahrung 17,76 3.072,06 18,34 3.172,06 18,79 3.251,36

2. Kraftfahrer, die Lieferfahrzeuge mit einem zulässigen 

Gesamtgewicht ab 2,5 t fahren

a) mit 2 und weniger Jahren Branchenerfahrung 17,76 3.072,06 18,34 3.172,06 18,79 3.251,36

b) mit mehr als 2 Jahren Branchenerfahrung 19,27 3.333,71 19,85 3.433,71 20,34 3.519,55

3. Kraftfahrer, die Lieferfahrzeuge mit einem zulässigen 

Gesamtgewicht unter 2,5 t fahren

a) mit 2 und weniger Jahren Branchenerfahrung 16,25 2.810,40 16,82 2.910,40 17,24 2.983,16

b) mit mehr als 2 Jahren Branchenerfahrung 17,00 2.941,23 17,58 3.041,23 18,02 3.117,26

4. Kraftfahrer, die Lieferfahrzeuge mit einem zulässigen 

Gesamtgewicht ab 2,5 t fahren

a) mit 2 und weniger Jahren Branchenerfahrung 17,00 2.941,23 17,58 3.041,23 18,02 3.117,26

b) mit mehr als 2 Jahren Branchenerfahrung 17,76 3.072,06 18,34 3.172,06 18,79 3.251,36

5. Kraftfahrer, denen ein Fixum als Basis und eine Provision 

gezahlt wird

18,51 3.202,88 19,09 3.302,88 19,57 3.385,45

Kraftfahrer

Für Arbeitsverhältnisse von Kraftfahrern, die vor dem 30.04.1996 abgeschlossen wurden

Für Arbeitsverhältnisse von Kraftfahrern/-innen, die nach dem 01.05.1996 neu entstanden sind, gilt nachstehender Tarif:

bis 30.06.2025 ab 01.07.2025 ab 01.07.2026
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§ 4 

BRUTTOGEHÄLTER  FÜR  VERKAUFSPERSONAL 
 
In den einzelnen Tätigkeitsgruppen werden folgende tarifliche Mindestgehälter bezahlt: 
 
 

Std.- Monats- Std.- Monats- Std.- Monats-

Lohn lohn Lohn lohn Lohn lohn

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1. Verkaufspersonal, sofern nicht in Tarifgruppe 2 oder 3 

eingruppiert 14,45 2.499,00 15,02 2.599,00 15,40 2.663,98

2. Verkaufspersonal mit abgeschlossener Berufsausbildung 

im  Nahrungsmittel-handwerk (soweit nicht 1.) oder im 

Lebensmitteleinzelhandel oder im Gastgewerbe nach 2-

jähriger Tätigkeit  im Betrieb

a) mit 2 und weniger Jahren Branchenerfahrung nach 

Ausbildungsabschluss

14,46 2.502,40 15,04 2.602,40 15,42 2.667,46

b) mit mehr als 2 Jahren Branchenerfahrung nach 

Ausbildungsabschluss

15,13 2.617,82 15,71 2.717,82 16,10 2.785,77

3. Verkaufspersonal mit abgeschlossener Berufsausbildung 

als Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk

a) mit 2 und weniger Jahren Branchenerfahrung nach 

Ausbildungsabschluss

15,40 2.663,99 15,98 2.763,99 16,38 2.833,09

b) mit mehr als 2 Jahren Branchenerfahrung nach 

Ausbildungsabschluss

16,07 2.779,41 16,64 2.879,41 17,06 2.951,40

4. Verkaufspersonal, die als selbständige Filialleiter/-innen, 

denen mindestens eine weitere Verkaufskraft (mit oder 

ohne Prüfung) oder ein/e Auszubildende/r unterstehen, 

tätig sind

17,40 3.010,24 17,98 3.110,24 18,43 3.188,00

5. Filialleitung mit mehr als 10 Mitarbeiter/-innen 18,07 3.125,67 18,65 3.225,67 19,11 3.306,31

ab 01.07.2025 ab 01.07.2026bis 30.06.2025

 
 
 
 
Die Berechnung der Stundenvergütung erfolgt mit 1/173 des laufenden monatlichen Brutto-
entgelts. 
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§ 5 

BRUTTOGEHÄLTER  FÜR  KAUFMÄNNISCHE  BÜROKRÄFTE 
 
In den einzelnen Tätigkeitsgruppen werden folgende tarifliche Mindestgehälter bezahlt: 
 
 

Std.- Monats- Std.- Monats- Std.- Monats-

Lohn lohn Lohn lohn Lohn lohn

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1. Bürohilfskräfte mit einfacher Bürotätigkeit 14,45 2.499,00 15,02 2.599,00 15,40 2.663,98

2. Bürokräfte mit einschlägiger abgeschlossener 

Berufsausbildung oder mit entsprechend anderweitig 

erworbenen Kenntnissen

a) mit 2 und weniger Jahren Branchenerfahrung nach 

Ausbildungsabschluss

14,88 2.574,54 15,46 2.674,54 15,85 2.741,40

b) mit mehr als 2 Jahren Branchenerfahrung nach 

Ausbildungsabschluss

16,63 2.877,24 17,21 2.977,24 17,64 3.051,67

3. Bürokräfte mit einschlägigem Berufsabschluss und 

einschlägigen Betriebskenntnissen und selbständiger 

Tätigkeit oder Weisungsbefugnis

a) mit 2 und weniger Jahren Branchenerfahrung nach 

Ausbildungsabschluss

18,38 3.179,98 18,96 3.279,98 19,43 3.361,98

b) mit mehr als 2 Jahren Branchenerfahrung nach 

Ausbildungsabschluss                       Eckgehalt

20,13 3.482,70 20,71 3.582,70 21,23 3.672,27

ab 01.07.2025 ab 01.07.2026bis 30.06.2025

 
 
 
Durch die Einführung der veränderten Tätigkeitsbeschreibungen bei den kaufmännischen 
Büroangestellten darf keine Entgeltminderung eintreten. 

Die Berechnung der Stundenvergütung erfolgt mit 1/173 des laufenden monatlichen Bruttoentgelts. 

 

 

§ 6 
KOST   UND   WOHNUNG 

 
Ein tarifvertraglicher Anspruch von Beschäftigten auf Gewährung von Kost und Wohnung besteht 
nicht. Wird auf Wunsch von Beschäftigten neben dem Arbeitsvertrag auch die Gewährung von Kost 
und Wohnung vereinbart, dann gelten als Vergütungssätze die jeweils gültigen amtlichen Sach-
bezugswerte. 
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§ 7 

SONSTIGES 
 

1. Bisher gewährte höhere Löhne und Gehälter können angerechnet werden. 
 
2. Beschäftigte, die bis zum 31. März 2004 in die Tarifgruppe § 3 I d) „Backstubenleiter“ 

und § 3 I e) „Abteilungsmeister“ eingruppiert waren, werden durch die Neuformulierung 
(Ersatz der Begriffe „Backstubenleiter“ und „Abteilungsmeister“ durch „Bäcker- 
meister/-in / Konditormeister/-in“) nicht herabgestuft. 

 
3. Die unter § 3, Ziffer IV 1. aufgeführte Tarifgruppe (Kraftfahrer/-in, die Lieferfahrzeuge 

mit einem zulässigen Gesamtgewicht unter 2,5 Tonnen fahren) gilt nur für Beschäf-
tigte, die nach dem 28.02.1986 ein neues Arbeitsverhältnis begonnen haben. 

 
4. Die Eingruppierung in diese Tarifgruppe § 3 Ziffer IV 1. kann bei Arbeitsverhältnissen, 

die vor dem 01.05.1996 bestanden haben, nicht für Fahrer/-innen vorgenommen 
werden, die nach Fixum, Provision, Prämie oder anderen leistungsbezogenen 
Vereinbarungen entlohnt werden. Dies gilt unabhängig vom zulässigen Gesamtgewicht 
des Fahrzeuges. 

 
5. Durch die Neufassung der Lohn- und Gehaltstruktur dieses Tarifvertrages darf keine 

Herabstufung oder Reduzierung der Löhne/Gehälter bestehender Arbeitsverhältnisse 
erfolgen. 

 
 

§ 8 
INKRAFTTRETEN   UND   KÜNDIGUNG 

 
Dieser Vertrag tritt zum 1. Mai 2025 in Kraft. Er ist mit Monatsfrist zum Monatsende, erstmals 
zum 30. April 2027, kündbar. 
 
Mit Inkrafttreten dieses Vertrages tritt der Lohn- und Gehaltstarifvertrag für die Arbeitnehmer 
der bayerischen Bäckereien vom 10.11.2022, TR.-Nr.19-211 ab 84, außer Kraft. 
 
 
München, 17. Juni 2025  
 
 
 
 
 Landes-Innungsverband für das Gewerkschaft 
 bayerische Bäckerhandwerk Nahrung-Genuss-Gaststätten 
  Landesbezirk Bayern 
 
 
 
 
 
 Wagner Kopp Haberl 
 


